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der Jagdinhaber gilt nur von dem Zeitpunkt an , wo dem

Bezirksamte nach dem §. 145 der Prozeßordnung ein nen

gewählter Vertreter angezeigt worden iſt .

Jede Ernennung eines neuen Vertreters in den Fällen des

gegenwärtigen und des vorhergehenden Paragraphen wird

eben fo , wie die erſtmalige Wahl Cg: 4 und 3 ) durch das

Kreisanzeigeblatt bekannt gemacht .

Karlsruhe den 8. Januar 1834 .

Miniſterium des Innern .

Winter .

» dt . v. Adelsheim .

a4 Verordnung

Die Aufſtellung ſtändiger Schätzer für den Wildſchaden betr .

Zum Vollzuge des §. 46 des Geſetzes vom 31 . Oktober

v. . , den Erſatz des Wildſchadens betreffend , wird hiermit

einverſtändlich mit dem Großherzogl . Juſtizminiſterium ver⸗

ordnet :
i

4 ) Ob eine Gemeinde eigene ftändige Schätzer für den

Wildſchaden haben , oder mit einer oder mehreren an⸗

grenzenden andern Gemeinden zur Aufſtellung gemein⸗

ſchaftlicher Schätzer zuſammentreten ſoll, wird durch

das betreffende Bezirksamt beſtimmt .

2 ) Das Bezirksamt hat zu dieſem Behufe eine Eintheilung

ſeines Bezirks in die ihm angemeſſen ſcheinenden Schäz⸗

x zungsdiſtrikte zu entwerfen , und darüber die Gemeinde⸗

räthe , jeden , ſo weit es die Bildung ſeiner Gemeinde

zu einem eigenen Diſtrikt oder die Verbindung derſelben

mit einer oder mehreren andern Gemeinden betrifft , mit
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ihren Erinnerungen und Anträgen zu vernehmen , ſofort

darüber definitive Abſtimmung zu geben.

3 ) Wo Wildſchaden bisher häufig vorgekommen iſt , und

eine Gemeinde nicht eine nur kleine Gemarkung hat ,

findet eine Verbindung derſelben mit einer benachbarten

Gemarkung nicht Statt , und in keinem Falle ſind ſo

viele Gemeinden zuſammen zu nehmen , daß darunter

die Schnelligkeit und Wohlfeilheit der Schätzungsvor⸗

nahme Noth leidet .

4 ) Sobald die Eintheilung nach Maßgabe des C. 2. defi⸗

nitiv beſtimmt iſt , wird ſowohl den Gemeinderäthen

als den Jagdinhabern davon Nachricht gegeben , mit der

Aufforderung , nunmehr gemeinſchaftlich einen oder zwei

Schätzer aufzuſtellen , welche innerhalb des Sächtzungs —⸗

diſtrikts wohnen und die zur Abſchätzung von Wild⸗

ſchaden in Waldungen und auf andern Grundſtücken er⸗

forderlichen Kenntniſſe haben , oder aber , ſofern ſich

keine Schätzer , welche dieſe Kenntniſſe in ſich vereini —

gen , vorfinden , einen oder zwei Schätzer für den Wild —

ſchaden in Waldungen , und einen oder zwei An -

dere für den ubrigen Wildſchaden aufzuſtellen , ſofort
innerhalb drei Wochen von der getroffenenen Vereinba —

rung , beziehungsweiſe Wahl , die Anzeige zu machen .

5 ) Sft dieſe Anzeige eingekommen, ſo theilt das Bezirks⸗

amt dieſelbe dem Forſtamt zur gutachtlichen Aeuße⸗

rung mit .

Werden keine erheblichen Einwendungen gegen die

vorgeſchlagenen Schätzer vorgebracht , und ſteht ihrer

Zulaſſung als ſolche ſonſt kein geſetzliches Hinderniß im

Weg , fo werden fie vom Bezirksamt beſtäͤtigt und eidlich

verpflichtet , andernfalls aber verworfen .

6 ) Wenu innerhalb der im L. 4feſtgeſetzten drei Wochen

die dort erwähnte Anzeige einer Vereinbarung nicht ein⸗
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kommt , oder die getroffene Wahl verworfen worden

iſt , ſo hat das Bezirksamt über die aufzuſtellenden

Schätzer ein Gutachten deó Forftamts zu erheben , wors

auf die Betheiligten , nämlich der oder die Gemeinde⸗

räthe und der oder die Jagdinhaber , mit ihren Ein⸗
wendungen gegen die vom Forſtamt in Vorſchlag ge⸗

brachten und etwa vom Bezirksamt vorläufig noch weiter

bezeichneten Schätzer vernommen werden .

Sind ihre Erklärungen eingekommen oder ſie damit

ausgeſchloſſen , ſo ernennt und beeidigt das Bezirksamt

aus der Zahl Derjenigen , über welche die Betheiligten

vernommen wurden , zwei innerhalb des Schätzungs —⸗

diſtricts wohnende , mit den erforderlichen Eigenſchaften

verſehene Schätzer , und zwar bei dem Mangel ſolcher ,

welche die hiezu nöthigen Kenntniſſe in der Forſtkultur

T und in der Landwirthſchaft in ſich vereinigen , zwei be —

ſondere Schätzer fur den Wildſchaden in Waldungen

und zwei andere für den übrigen Wildſchaden .

7 ) Wenn die Betheiligten einig ſind , ſo können ſie einen

Schätzer zu jeder Zeit ohne Angabe eines Grundes

entlaſſen , jedoch nur unter der Vorausſetzung , daß ſie

vorher nach dem $. 4 fich über die Wahl von einem oder

zwei ndern vereinbaren und der amtlichen Beſtätigung
der neu Gewählten nichts im Wege ſtehe .

Außerdem , wenn nämlich eine ſolche Vereinbarung⸗
nicht zu Stande kommt , oder wenn nur ein Theil die

Entlaſſung des Schätzers begehrt , wird dieſelbe vom

Bezirksamte verfügt , wenn Verhältniſſe dargethan ſind ,

vermöge deren entweder dem Jagdinhaber oder den

+ Güterbeſitzern kein ungeſchwächtes Vertrauen auf die

Unbefangenheit des Schätzers zugemuthet werden kann .

8 ) So oft wegen des Austritts eines Schätzers eine neue
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Wahl nöthig wird , iſt dabei wieder nach der Vorſchrift

der § § . 4 , 5 und 6 zu verfahren .

9 ) Die Wahl der Schätzer iſt nach erfolgter Beeidigung

derſelben jedesmal durch das Kreisanzeigeblatt bekannt

zu machen .

10 ) Gegen die Verfügungen des Bezirksamtes , wodurch der

Schätzungsdiſtrikt beſtimmt ( §. . ) , die Beſtätigung eines

gewählten Schätzers verſagt ( S. ) , ein Schätzer von

Amtswegen ernannt ( $. ) , oder die Entlaffung eines

ſolchen verweigert wird ( S. 7 , fteht dem Betheiligten
die Beſchwerdeführung an das Hofgericht zu .

Karlsruhe den 8. Januar 1834 .

Miniſterium des Innern .
Winter .

vdt . Adelsheim .

Inſtruktion fuͤr die Schaͤtzer des Wild⸗

ſchadens .

Zum Vollzuge des §. 17 des Geſetzes vom 31 . Oktober

4833 , den Erſatz von Wildſchaden betreffend , wird hiermit

in Uebereinſtimmung mit dem Großherzogl . Juſtizminiſterium

über die Dienſtführuug der aufzuſtellenden außergerichtlichen

Schätzer folgende Inſtruktion ertheilt :

F. 1. Die nach Maßgabe des §. 16 des Geſetzes über

Wildſchadenserſatz und nach der Vollzugsverordnung vom

8 . d. M . aufzuſtellenden ſtändigen Schätzer ſind ſogleich nach

ihrer Beſtätigung durch das betreffende Bezirksamt ein fuͤr

allemal dahin eidlich zu verpflichten :

„ daß ſie bei allen ihnen übertragen werdenden Ab⸗

ſchätzungen von Wildſchaden ohne Begünſtigung des

einen oder andern Theils jedesmal nach ihrem beſten
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